
 

 



 

 



Die fehlenden Hinweisschilder (Piktogramme) hinsichtlich der Beobachtung mit-

tels Bildübertragung in den Gewahrsamsräumen, seien angebracht worden.  

Eine Videoüberwachung erfolge nicht dauerhaft, sondern ausschließlich im rechtlich zulässigen 

Rahmen und nur dann, wenn die Voraussetzungen nach dem Polizeigesetz vorliegen würden. Polizeili-

che Ingewahrsamnahmen würden regelmäßig aufgrund einer Eigen- oder Fremdgefährdung erfolgen. 

Häufig seien die betroffenen Personen alkoholisiert und/oder aggressiv. Die ständige Videoüberwa-

chung diene in diesen Fällen überwiegend dem Schutz der Betroffenen (z.B. bei Suizidgefahr oder zur 

Überwachung des physischen Zustandes) sowie der Eigensicherung der Polizeibeamtinnen und Polizei-

beamten (z.B. bei aggressiven und randalierenden Personen). Die ständige Überwachung gewährleiste 

das frühzeitige Erkennen und Verhindern selbstgefährdender Handlungen bzw. eines verschlechterten 

physischen Zustandes und gewährleiste damit – im Interesse des Betroffenen – rechtzeitige Gegenmaß-

nahmen. Bei aggressiven Personen könne dadurch mit angemessenem Personaleinsatz im Rahmen der 

persönlichen Zellenkontrollen reagiert werden. Insbesondere, wenn Anhaltspunkte für mögliche Ge-

sundheitsgefahren bestünden und die Person schlafe oder ruhe, sei darüber hinaus eine persönliche Kon-

trolle zur regelmäßigen Überwachung der Vitalfunktionen angezeigt. 

Die Videoüberwachung diene in diesen Fällen mithin der Erfüllung der staatlichen Schutzpflicht, bei 

deren Verletzung dem verantwortlichen Polizeibeamten strafrechtliche Folgen drohen würden. Diese 

Pflichten würden gerade bei solchen Inhaftierten, deren Willenssteuerung eingeschränkt und/oder bei 

denen Anzeichen von Selbstgefährdung vorlägen eine möglichst lückenlose optische Überwachung bein-

halten. So habe der BGH ausdrücklich festgestellt, dass eine Kontrolle im 30-minütigen Turnus nicht 

ausreiche und stattdessen eine permanente optische Überwachung erforderlich gewesen wäre und im 

Unterlassen derselben eine Pflichtverletzung liege (BGH Urteil vom 4.9.2014 – Az. 4 StR 473/13 – 

Rn. 37). 

Es werde nicht verkannt, dass die Videoüberwachung einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der 

inhaftierten Person darstelle. Jedoch sei dieser Eingriff aus den oben genannten Gründen gerechtfertigt, 

geboten und auch nicht unverhältnismäßig. Ein gleich geeignetes Mittel sei nicht erkennbar. Insbeson-

dere könne nicht davon ausgegangen werden, dass mit einer Überwachung durch einen in Person vor 

Ort präsenten Polizeibeamten eine geringere Beeinträchtigung verbunden wäre. Auch im engeren Sin-

ne stelle sich die Maßnahme als angemessen dar, da im Falle von konkreten Anhaltspunkten für eine 

Eigengefährdung der Schutz des Lebens höher zu werten sei, als das Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung.  



In der Gewahrsamsordnung der Polizei Baden-Württemberg vom 17.12.2013 sei 

die vollständige Dokumentation der Gewahrsamsnachweise unter Ziff. 1.4. bereits geregelt. Um eine 

sorgsame Dokumentation des Gewahrsamsbuches zu gewährleisten, müssten regelmäßige Kontrollen 

der Gewahrsamsnachweise vor Ort erfolgen. Die Leiter der Organisationseinheiten im Polizeipräsidi-

um Aalen seien deshalb erneut angewiesen worden, im Rahmen ihrer Dienstaufsicht diese Kontrollen 

wahrzunehmen und die Bediensteten ggf. auf die Verpflichtung hinzuweisen. 

Nach derzeitigem Planungsstand würden bis Ende 2015 in allen Gewahrsamsein-

richtungen der Polizei Brandmeldeanlagen installiert. In den Gewahrsamszellen solle entweder ein 

vandalismussicherer Rauchwarnmelder oder ein entsprechend geschütztes Rauchansaugsystem einge-

setzt werden. 

Die von der Länderkommission geforderten schwer entflammbaren und abwasch-

baren Matratzen für die Gewahrsamsräume seien unmittelbar nach dem Besuch beschafft worden. Die 

vorhandenen Einmaldecken seien ebenfalls schwer entflammbar. 

 



Neue und bereits bestehende

 


